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Sehr geehrte Dqmen und Herren,

die Drucksoche VO/00 87 / 14 wor ursprünglich zu lhrer Informotion fr;r  dle Ausschuss-
sitzung qm 18.02.14 vorgesehen. Do ober völ l ig unerwortet unmittelbor vor der Sitzung
noch ein potentiel ler Tröger doron interessiert schien, die Kontine unter Nutzung dui
Fördermöglichkeiten für Integrotionsproiekte viel leicht doch zt) betreiben, wurde l i"ru
Drucksqche doch nicht versondt, um zunöchst dos Ergebnis dieser Prüfung obzuworten.

lch hotte lhnen in der Sitzung zugesogt, Sie über dos Ergebnis zu informieren. Do in den
nöchsten Monoten keine Ausschusssitzung stottfinden wird, wöhle ich dozu diesen W"g.

Leider  is t  ouch dieser Interessent  noch mehrmol igen Begehungen und Einschol tung eines
Sochverstöndigen zu dem Ergebnis gekommen, doss ,nJ", d"n vorhqndenen Rohmenbe-
dingungen die Kontine - ouch unter Nutzung der Fördermittel fUr lntegrotionsproiekte - nicht
wirtschoft l ich betr ieben werden konn.

Zu lhrer  vol ls töndigen Informot ion is t  nunmehr d ie o.  g.Drucksoche diesem Schreiben
beigefügt.

Mit freundlichem Gruß
i .  v.
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E-Moil: stodverwohun.g@wuppertol.de
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SWIFT-BlC: WUPSDE33

Sie.erreichen uns mit der Schwebebqhn, Stotion Alter Morkt
und mit  den Busl in ien 608,  6 lO, 624,  632 und 332
Holtestellen Heubruch und'Conc'ordieÄstroße

Slowig
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Beschlussqualität

Beteil ig ungssteuerung und
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Ergebnis der Prüfung zum Betrieb einer Kantine im Rathaus

Besch lussvorschlag

Der Bericht wird ohne Beschluss zur Kenntnis genommen.

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

1. Investit ionsbedarf für den Betrieb einer Kantine im Rathaus

Der bisherige Kantinenbetreiber, die Firma ARAMARK, hatte den Dienstleistungsvertrag zum
31.12.2012 gekündigt ,  wei l  e in wir tschaft l icher Betr ieb der Kant ine nicht mehr mögl ich war.
Seither gibt es im Rathaus Barmen keinen Kantinenbetrieb.
Zur Prüfung des möglichen weiteren Vorgehens wurde das Gebäudemanagement (GMW)
damit beauftragt, die dafür erforderl ichen baulichen und technischen Maßnahmen zu
ermitteln und den Investitionsbedarf zu beziffern.
Die Fachleute des GMW haben den Investit ionsbedarf auf insgesamt 476.000 € geschätzt:

.  davon könnte das GMW 150.000 € aus seinen Mit teln für Gebäudeunterhal tung berei t
stel len,

. 326.000 € entfallen auf Investit ionen, dafür sind Haushaltsmittel bereit zu stellen.
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Diese Kosten entstehen für

o ,,die zwingend notwendigen Arbeiten wie den Austausch aller hygienischen
Oberflächen, und Beleuchtung im Küchenbereich und an der Speisenausgabe. Auch
Kippbratpfanne, Spülmaschine, Großkochtopf und Kühlzellen sind abgängig und
müssen ersetzt bzw. erstmals angeschafft werden.

. Zur Einhaltung der lebensmittelrechtl ichen Standards muss außerdem der
Sozialbereich der Mitarbei ter/- innen (Umkleiden, Duschen, WC's) in den eigent l ichen
Kantinenbereich eingegliedert werden.

. Letztl ich wird auch der Gastraum einen neuen Boden haben und die Wand-und
Deckenflächen überarbeitet werden müssen." ( s. VO/0768/13)

.  Neues Mobi l iar  oder eine neue Beleuchtung im Gastraum ist  in dieser Kalkulat ion
noch nicht enthalten.

Für die Finanzierung der Investit ionskosten stehen im Haushaltsplan 201412015 keine
Haushaltsmittel zur Verfügung. Daher sind Gespräche mit dem Träger einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderung, der grundsätzlich an der Einrichtung einer Kanine interessiert
gewesen ist, ergebnislos geblieben.

2. Fördermöglichkeiten

Die Venrualtung hat außerdem zugesagt zu prüfen, ob ein Kantinenbetrieb unter Nutzung von
Fördermitteln möglich sei, indem ein Träger gefunden wird, der die Kriterien erfüllt als

o ,,Werkstatt für Menschen mit Behinderung" oder als
. , , l n teg ra t i onsbe t r i eb "

Das Integrationsamt des Landschaftsverbands fördert ,, lntegrationsprojekte". Um diese
Fördermittel nutzen zu können, müsste der Betrieb an einen Träger eines
Integrationsprojektes vergeben werden. Es obliegt zunächst dem Integrationsunternehmen,
den Auftrag hinsichtl ich der wirtschaftl ichen Tragfähigkeit und ggf. zu erzielenden Synergien
für das eigene Unternehmen zu überprüfen.
Grundsätzlich wird die Schaffung von Arbeitsplätzen für besonders betroffene Menschen mit
Behinderung in anerkannten Integrationsprojekten aus Mitteln der Ausgleichsabgabe mit
folgenden pauschalen Fördersätzen gefördert:

r Investit ionszuschuss einmaliq: 20.000 € / pro neuem Arbeitsplatz eines
schwerbehinderten Menschen bzw. max. 80 % der Gesamtinvestit ion

. Laufender Zuschuss zu den Personalkosten: dauerhaft 30 % des Arbeitnehmer -
Bruttos der Menschen mit Behinderung sowie 210 € / Monat / Arbeitsplatz eines
Menschen mit Behinderung für eine arbeitsbegleitende Betreuung.

Voraussetzung für die Förderung ist insbesondere, dass das Vorhaben wirtschaftl ich
tragfähig ist, so dass dauerhaft sozialversicherungspfl ichtige Arbeitsplätze (ab 18 Std. /
Woche) für besonders betroffene Menschen mit Behinderung geschaffen und erhalten
werden können (vgl. Förderrichtl inien des LVR).
Ein laufender Zuschuss zum Kantinenbetrieb ist nicht zulässig. Ob der Kantinenbetrieb unter
diesen Rahmenbedingungen wirtschaftl ich tragfähig sein kann, ist nicht gesichert.
Grundsätzlich ist die Vergabe der Kantinenbewirtschaftung an ein Integrationsunternehmen
in zwei Szenarien denkbar.

r vollständiger Kantinenbetrieb: Produktion von Speisen, etc.
. reduzierter Betrieb- allein Ausgabe von andernorts vorproduzierten Speisen.

geringere - nicht bezifferte Kosten für Sozialräume und Küchentechnik.
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Durch Standardreduzierungen, z. B. nur Ausgabe von Speisen, verringern sich zwar die
Anforderungen an Küchentechnik und Sozialräume und damit der Investit ionsbedarf -

gleichzeitig wird aber auch eine geringere Anzahl von neuen Arbeitsplätze geschaffen, so
dass entsprechend weniger Fördermittel genutzt werden können.

3. Ergebnis der Prüfung

Unter Berücksichtigung

o der Anforderung an die Wirtschaftl ichkeit des Kantinenbetriebs - ohne Zuschuss
. des lnvestit ionsbedarfs und
. der Höhe der möglichen Fördermittel

erscheinen die Erfolgsaussichten für die Suche nach einem Träger für ein Integrationsprojekt
so gering, dass dieses Vorhaben seitens der Venrualtung nicht weiterverfolgt wird.
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